
Oberhirtliches
Verordnungsblatt

für das Bistum Speyer

Herausgegeben und verlegt vom Bischöflichen Ordinariat Speyer

96. Jahrgang Nr. 10 9. September 2003

INHALT

Nr. SeiteNr. Seite

172 Caritas-Werkstätten-Mitwirkungsordnung (CWMO) 406



Der Bischof von Speyer

172 Caritas-Werkstätten-Mitwirkungsordnung (CWMO)

Caritas ist eine Lebens- und Wesensäußerung der katholischen Kirche.
Dieser caritative Grundgedanke gilt auch für die Werkstatt für behinderte
Menschen.

Die Werkstatt betrachtet es als ihre Aufgabe, Menschen mit Behinderun-
gen bei der Teilhabe am Arbeitsleben Hilfestellung zu leisten. Jeder
Mensch mit Behinderungen soll in dem ihm möglichen Rahmen die Ar-
beitswelt kennen lernen, tätigkeitsbezogene Fähigkeiten erlernen, hand-
werkliche und berufliche Kenntnisse erhalten und seine Fähigkeiten in
tätigkeitsbezogenen Feldern einsetzen. Teil dieser Teilhabe am Arbeitsle-
ben ist die Mitwirkung und das Erlernen von Mitsprache in der Werkstatt.
Da die Tätigkeit der Werkstatt auf die Menschen mit Behinderungen aus-
gerichtet ist, ist ein Mitspracherecht in allen die Beschäftigten betreffen-
den Angelegenheiten geboten.
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Abschnitt 1

Anwendungsbereich; Errichtung, Zusammensetzung
und Aufgaben des Werkstattrats

§ 1

Anwendungsbereich

1. Behinderte Menschen im Arbeitsbereich der Werkstatt wirken nach
dieser Ordnung an den Angelegenheiten der Werkstatt mit. Die
Mitwirkung geschieht im Rahmen eines Werkstattrats. Die Mitwir-
kung geschieht unabhängig von der Geschäftsfähigkeit der behin-
derten Menschen.

2. Diese Ordnung gilt für Werkstätten für behinderte Menschen in
Trägerschaft der katholischen Kirche und der ihr zugeordneten Ver-
bände.

§ 2

Errichtung von Werkstatträten

1. Ein Werkstattrat wird in Werkstätten gewählt.

2. In Zweig- und Teilwerkstätten können gesonderte selbstständige
Werkstatträte gebildet werden. Dies gilt insbesondere, wenn diese
auf die Teilhabe besonderer Personenkreise ausgerichtet sind. Die
Entscheidung hierüber trifft die Werkstatt im Einvernehmen mit
dem Werkstattrat.

3. Rechte und Pflichten der Werkstatt sind solche des Trägers der
Werkstatt.

§ 3

Zahl der Mitglieder des Werkstattrats

1. Der Werkstattrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, in Werk-
stätten mit in der Regel 200 bis 400 Wahlberechtigten aus fünf Mit-
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gliedern, in Werkstätten mit in der Regel mehr als 400 Wahlberech-
tigten aus sieben Mitgliedern.

2. Die Geschlechter sollen entsprechend ihrem zahlenmäßigen Ver-
hältnis vertreten sein.

§ 4

Allgemeine Aufgaben des Werkstattrats

1. Der Werkstattrat wirkt am Gesamtgeschehen der Werkstatt verant-
wortungsvoll mit.

2. Der Werkstattrat hat folgende allgemeine Aufgaben:

a) darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten gelten-
den Gesetze und Verordnungen, insbesondere zur Arbeitssicher-
heit, zum Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsförde-
rung eingehalten werden,

b) darüber zu wachen, dass die Rechte der Beschäftigten aus dem
arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis von der Werkstatt be-
achtet werden,

c) auf die Gleichbehandlung aller Beschäftigten in der Werkstatt
hinzuwirken,

d) sich für die Einbeziehung aller Beschäftigten und Gruppen von
Beschäftigten einzusetzen,

e) Maßnahmen, die dem Betrieb der Werkstatt und den Beschäftig-
ten dienen, bei der Werkstatt zu beantragen,

f) Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzuneh-
men und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen
mit der Werkstatt auf eine Erledigung hinzuwirken; er hat die be-
treffenden Beschäftigten über den Stand und das Ergebnis der
Verhandlungen zu unterrichten.

3. Werden in Absatz 2 f genannte Angelegenheiten zwischen der
Werkstatt und der betoffenen Person erörtert, so nimmt auf deren
Wunsch ein Mitglied des Werkstattrats an der Erörterung teil. Er ist
verpflichtet, über Inhalt und Gegenstand der Erörterung Stillschwei-
gen zu bewahren, soweit er nicht im Einzelfall von dieser Verpflich-
tung entbunden wird.

4. Der Werkstattrat berücksichtigt die Interessen der im Eingangsver-
fahren und im Berufsbildungsbereich tätigen behinderten Menschen

OVB Speyer 10/2003 409



in angemessener und geeigneter Weise, solange für diese eine Ver-
tretung nach § 36 SGB IX nicht besteht.

§ 5

Mitwirkungsrechte des Werkstattrats

1. In Angelegenheiten, in denen der Werkstattrat ein Mitwirkungs-
recht hat, hat die Werkstatt den Werkstattrat rechtzeitig, umfassend
und in angemessener Weise zu unterrichten und ihn vor Durch-
führung einer Maßnahme anzuhören. Beide Seiten haben darauf
hinzuwirken, dass Einvernehmen erreicht wird. Lässt sich Einver-
nehmen nicht herstellen, so kann jede Seite die Vermittlungsstelle
anrufen.

2. Der Werkstattrat hat in folgenden Angelegenheiten mitzuwirken:

a) Fragen der Ordnung im Arbeitsbereich der Werkstatt und des
Verhaltens der Beschäftigten einschließlich der Aufstellung und
Änderung einer sogenannten Werkstattordnung;

b) Beginn und Ende der täglichen Beschäftigungszeit einschließlich
der Pausen und Zeiten für begleitende Maßnahmen;

c) Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage und
vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der üblichen
Beschäftigungszeit;

d) Darstellung und Verwendung des Arbeitsergebnisses und der
dafür maßgeblichen wirtschaftlichen Verhältnisse;

e) Fragen der Gestaltung der Arbeitsentgelte, insbesondere die
Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung
und Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden sowie deren
Änderung, Festsetzung der Grund- und der Steigerungsbeträge
und vergleichbarer leistungsbezogener Entgelte, Zeit, Ort und
Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte sowie Gestaltung der
Arbeitsentgeltbescheinigungen;

f) Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und der zeitlichen
Lage des Betriebsurlaubs;

g) Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die
dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Be-
schäftigten zu überwachen;

h) Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen

410 OVB Speyer 10/2003



der gesetzlichen Vorschriften oder der Unfallverhütungsvor-
schriften;

i) Fragen der Fort- und Weiterbildung, der begleitenden Maßnah-
men sowie der Maßnahmen zur Förderung des Übergangs auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt;

j) Fragen der Verpflegung;

k) Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie von
neuen technischen Anlagen;

l) Einschränkung, Stilllegung und Verlegung der Werkstatt oder
wesentlicher Teile der Werkstatt;

m) grundlegende Änderungen der Werkstattorganisation und des
Werkstattzwecks;

n) Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsablauf und Arbeitsumge-
bung sowie von Sanitär- und Aufenthaltsräumen;

o) Einführung neuer oder erhebliche Änderung bestehender tech-
nischer Arbeitsverfahren;

p) Eröffnung oder Schließung von bedeutenden Tätigkeitsfeldern
im Arbeitsbereich der Werkstatt;

q) Mitgestaltung sozialer Aktivitäten für die Werkstattbeschäftigten;

r) Fragen der Beförderung.

3. Soweit Angelegenheiten im Sinne des Absatzes 2 nur einheitlich für
Mitarbeiter und Werkstattbeschäftigte geregelt werden können, ha-
ben die Beteiligten in einem gemeinsamen Gespräch auf eine ein-
vernehmliche Regelung hinzuwirken. Der Werkstattrat hat das
Recht, zu diesem Gespräch Vertrauenspersonen (§ 39 Abs. 3) hinzu-
zuziehen.

4. Weitergehende, einvernehmlich vereinbarte Formen der Beteiligung
in den Angelegenheiten des Absatzes 2 bleiben unberührt.

5. In den Angelegenheiten des § 5 hat der Werkstattrat ein eigenes
Fragerecht. Er kann von sich aus auch Initiativen in diesen Angele-
genheiten ergreifen und der Werkstatt Vorschläge machen.

§ 6

Unterrichtungsrechte des Werkstattrats

1. In Angelegenheiten, in denen der Werkstattrat ein Unterrichtungs-
recht hat, hat die Werkstatt den Werkstattrat rechtzeitig und umfas-
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send unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten.
Die in den Fällen des Absatzes 2 Buchstabe a einzuholende Stel-
lungnahme des Fachausschusses und die in diesem Rahmen erfol-
gende Anhörung des/der Werkstattbeschäftigten bleiben unberührt.

2. Der Werkstattrat ist in folgenden Angelegenheiten zu unterrichten:

a) Beendigung des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses, Ver-
setzungen und Umsetzungen von Beschäftigten;

b) Verlauf und Ergebnis der Eltern- und Betreuerversammlung;

c) Einstellung, Versetzung und Umsetzung des Fachpersonals (An-
gehörige der begleitenden Dienste und die Fachkräfte zur Ar-
beits- und Berufsförderung) und des sonstigen Personals der
Werkstatt.

§ 7

Zusammenarbeit

1. Die Werkstatt, ihre Mitarbeitervertretung, sonstige Gremien und
der Werkstattrat arbeiten im Interesse der Beschäftigten vertrauens-
voll zusammen. Der Werkstattrat kann hierbei die Unterstützung
von Vertrauenspersonen (§ 39 Abs. 3) in Anspruch nehmen.

2. Werkstatt und Werkstattrat treten regelmäßig, mindestens viertel-
jährlich, zu einer Besprechung zusammen. Sie haben über strittige
Fragen mit dem ernsten Willen zur Einigung zu verhandeln und
Vorschläge für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zu
machen.

§ 8

Werkstattversammlung

1. Der Werkstattrat führt mindestens einmal im Kalenderjahr eine
Versammlung der Beschäftigten durch.

2. Die in der Werkstatt für Versammlungen der Mitarbeiter geltenden
Vorschriften finden entsprechende Anwendung; Teil- sowie Abtei-
lungsversammlungen sind zulässig. Der Werkstattrat kann im Ein-
vernehmen mit der Werkstatt in Werkstattangelegenheiten erfah-
rene Personen sowie behinderte Menschen, die an Maßnahmen im
Eingangsverfahren oder im Berufsbildungsbereich teilnehmen, ein-
laden.
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§ 9

Vermittlungsstelle

1. Bei Streitigkeiten zwischen dem Werkstattrat und der Werkstatt in
den Fällen des § 5 sowie bei schweren oder wiederholten Verstößen
der Werkstatt oder des Werkstattrats gegen die Bestimmungen der
§§ 6 – 9 kann jede Seite die Vermittlungsstelle anrufen.

2. Die Vermittlungsstelle besteht aus drei Personen, von denen je eine
von dem Werkstattrat und von der Werkstatt benannt werden. Die
vorsitzende Person wird von Werkstattrat und Werkstatt gemeinsam
benannt, sie soll unparteiisch und in Werkstattangelegenheiten er-
fahren sein. Kommt eine Einigung nicht zustande, so schlagen die
Werkstatt und der Werkstattrat je eine Person vor; durch Los wird
entschieden, wer von diesen beiden den Vorsitz übernimmt.

3. Die Vermittlungsstelle hört beide Seiten an und fasst dann ihren Be-
schluss für einen Einigungsvorschlag innerhalb von zwölf Tagen. Sie
entscheidet nach mündlicher Beratung mit Stimmenmehrheit. Die
Beschlüsse der Vermittlungsstelle sind schriftlich niederzulegen und
von der vorsitzenden Person zu unterschreiben. Werkstatt und
Werkstattrat können weitere Einzelheiten des Verfahrens vor der
Vermittlungsstelle vereinbaren.

4. Der Einigungsvorschlag der Vermittlungsstelle ersetzt nicht die Ent-
scheidung der Werkstatt. Die Werkstatt hat unter Berücksichtigung
des Einigungsvorschlages endgültig zu entscheiden. Bis dahin ist die
Durchführung der Maßnahme auszusetzen. Fasst die Vermittlungs-
stelle innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist keinen Beschluss für
einen Einigungsvorschlag, gilt die Entscheidung der Werkstatt.
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Abschnitt 2

Wahl des Werkstattrats

Unterabschnitt 1

Wahlberechtigung und Wählbarkeit; Zeitpunkt der Wahlen

§ 10

Wahlberechtigung

Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, die am Tag vor der Wahl in der
Werkstatt beschäftigt sind.

§ 11

Wählbarkeit

Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag seit mindestens
sechs Monaten in der Werkstatt beschäftigt sind.

§ 12

Zeitpunkt der Wahlen zum Werkstattrat

1. Die regelmäßigen Wahlen zum Werkstattrat finden alle vier Jahre in
der Zeit vom 1. Oktober bis 30. November statt, erstmals im Jahre
2003.

2. Außerhalb dieser Zeit finden Wahlen statt, wenn

1. die Gesamtzahl der Mitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatz-
mitglieder unter die vorgeschriebene Zahl der Werkstattratmit-
glieder gesunken ist,

2. der Werkstattrat mit der Mehrheit seiner Mitglieder seinen Rück-
tritt beschlossen hat,

3. die Wahl des Werkstattrats mit Erfolg angefochten worden ist
oder

4. ein Werkstattrat noch nicht gewählt ist. 

Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraumes
eine Wahl zum Werkstattrat stattgefunden, so ist er in dem auf die Wahl
folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen neu zu wählen.
Hat die Amtszeit des Werkstattrats zu Beginn des für die nächsten regel-
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mäßigen Wahlen festgelegten Zeitraumes noch nicht ein Jahr betragen, ist
der Werkstattrat in dem übernächsten Zeitraum der regelmäßigen
Wahlen neu zu wählen.

Unterabschnitt 2

Vorbereitung der Wahl

§ 13

Bestellung des Wahlvorstandes

1. Spätestens zehn Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit bestellt der
Werkstattrat einen Wahlvorstand. Dieser besteht aus drei Wahlbe-
rechtigten oder sonstigen der Werkstatt angehörenden Personen. Sie
wählen eine Person aus diesem Kreis zur vorsitzenden Person.

2. Ist in der Werkstatt ein Werkstattrat nicht vorhanden, wird der
Wahlvorstand und die vorsitzende Person in einer Versammlung der
Wahlberechtigten gewählt. Die Werkstatt hat die Wahl zu fördern
und zu dieser Versammlung einzuladen. Unabhängig davon können
drei Wahlberechtigte einladen.

§ 14

Aufgaben des Wahlvorstandes

1. Der Wahlvorstand bereitet die Wahl vor und führt sie durch. Die
Werkstatt hat dem Wahlvorstand auf dessen Wunsch aus den An-
gehörigen des Fachpersonals eine Person seines Vertrauens zur Ver-
fügung zu stellen, die ihn bei der Vorbereitung und Durchführung
der Wahl unterstützt. Der Wahlvorstand kann in der Werkstatt Be-
schäftigte als Wahlhelfer oder Wahlhelferinnen zu seiner Unterstüt-
zung bei der Durchführung der Stimmabgabe und bei der Stimmen-
zählung bestellen. Die Mitglieder des Wahlvorstandes, die Vertrau-
ensperson und die Wahlhelfer und Wahlhelferinnen haben die glei-
chen persönlichen Rechte und Pflichten wie die Mitglieder des
Werkstattrats (§ 37). Die Vertrauensperson nimmt ihre Aufgabe un-
abhängig von Weisungen der Werkstatt wahr.

2. Die Beschlüsse des Wahlvorstandes werden mit Stimmenmehrheit
seiner Mitglieder gefasst. Über jede Sitzung des Wahlvorstandes ist
eine Niederschrift aufzunehmen, die mindestens den Wortlaut der
gefassten Beschlüsse enthält. Die Niederschrift ist von dem/der Vor-
sitzenden zu unterzeichnen sowie von einem weiteren Mitglied des
Wahlvorstandes oder der Vertrauensperson.
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3. Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzuleiten; sie soll
spätestens eine Woche vor dem Tag stattfinden, an dem die Amts-
zeit des Werkstattrats abläuft.

4. Die Werkstatt unterstützt den Wahlvorstand bei der Erfüllung sei-
ner Aufgaben. Sie gibt ihm insbesondere alle für die Anfertigung
der Liste der Wahlberechtigten erforderlichen Auskünfte und stellt
die notwendigen Unterlagen zur Verfügung.

§ 15

Erstellung der Liste der Wahlberechtigten

Der Wahlvorstand stellt eine Liste der Wahlberechtigten auf. Die Wahl-
berechtigten sollen mit dem Familiennamen und dem Vornamen, erfor-
derlichenfalls dem Geburtsdatum, in alphabetischer Reihenfolge aufge-
führt werden.

§ 16

Bekanntmachung der Liste der Wahlberechtigten

Die Liste der Wahlberechtigten oder eine Abschrift ist unverzüglich nach
Einleitung der Wahl bis zum Abschluss der Stimmabgabe an geeigneter
Stelle zur Einsicht auszulegen.

§ 17

Einspruch gegen die Liste der Wahlberechtigten

1. Wahlberechtigte und sonstige Beschäftigte, die ein berechtigtes In-
teresse an einer ordnungsgemäßen Wahl glaubhaft machen, können
innerhalb von zwei Wochen seit Erlass des Wahlausschreibens (§ 18)
beim Wahlvorstand Einspruch gegen die Richtigkeit der Liste der
Wahlberechtigten einlegen.

2. Über Einsprüche nach Absatz 1 entscheidet der Wahlvorstand un-
verzüglich. Hält er den Einspruch für begründet, berichtigt er die Li-
ste der Wahlberechtigten. Der Person, die den Einspruch eingelegt
hat, wird die Entscheidung unverzüglich mitgeteilt; die Entschei-
dung muss ihr spätestens am Tag vor der Stimmabgabe zugehen.

3. Nach Ablauf der Einspruchsfrist soll der Wahlvorstand die Liste der
Wahlberechtigten nochmals auf ihre Vollständigkeit hin überprüfen.
Im Übrigen kann nach Ablauf der Einspruchsfrist die Liste der
Wahlberechtigten nur bei Schreibfehlern, offenbaren Unrichtigkei-
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ten, in Erledigung rechtzeitig eingelegter Einsprüche oder bei Ein-
tritt oder Ausscheiden eines Wahlberechtigten oder einer Wahlbe-
rechtigten bis zum Tage vor dem Beginn der Stimmabgabe berich-
tigt oder ergänzt werden.

§ 18

Wahlausschreiben

1. Spätestens sechs Wochen vor dem Wahltag erlässt der Wahlvorstand
ein Wahlausschreiben, das von dem/der Vorsitzenden und minde-
stens einem weiteren Mitglied des Wahlvorstandes zu unterschrei-
ben ist. Es muss enthalten:

1. das Datum seines Erlasses,

2. die Namen und Fotos der Mitglieder des Wahlvorstandes,

3. die Voraussetzungen der Wählbarkeit zum Werkstattrat,

4. den Hinweis, wo und wann die Liste der Wahlberechtigten und
diese Ordnung zur Einsicht ausliegen,

5. den Hinweis, dass nur wählen kann, wer in der Liste der Wahl-
berechtigten eingetragen ist, und dass Einsprüche gegen die Li-
ste der Wahlberechtigten nur vor Ablauf von zwei Wochen seit
dem Erlass des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand schrift-
lich oder zur Niederschrift eingelegt werden können; der letzte
Tag der Frist ist anzugeben,

6. die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von zwei Wochen
nach Erlass des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand einzu-
reichen; der letzte Tag der Frist ist anzugeben,

7. die Mindestzahl von Wahlberechtigten, von denen ein Wahlvor-
schlag unterstützt werden muss (§ 19 Satz 2),

8. den Hinweis, dass die Stimmabgabe an die Wahlvorschläge ge-
bunden ist, und dass nur solche Wahlvorschläge berücksichtigt
werden dürfen, die fristgerecht (Nummer 6) eingereicht sind,

9. die Bestimmung des Ortes, an dem die Wahlvorschläge bis zum
Abschluss der Stimmabgabe durch Aushang oder in sonst geeig-
neter Weise bekannt gegeben werden,

10. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe,

11. den Ort und die Zeit der Stimmauszählung und der Sitzung des
Wahlvorstandes, in der das Wahlergebnis abschließend festge-
stellt wird,
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12. den Ort, an dem Einsprüche, Wahlvorschläge und sonstige Er-
klärungen gegenüber dem Wahlvorstand abzugeben sind.

2. Eine Abschrift oder ein Abdruck des Wahlausschreibens ist vom
Tag seines Erlasses bis zum Wahltag an einer oder mehreren geeig-
neten, den Wahlberechtigten zugänglichen Stellen vom Wahlvor-
stand auszuhängen.

§ 19

Wahlvorschläge

Die Wahlberechtigten können innerhalb von zwei Wochen seit Erlass des
Wahlausschreibens Vorschläge beim Wahlvorstand einreichen. Jeder
Wahlvorschlag muss von mindestens drei Wahlberechtigten unterstützt
werden. Der Wahlvorschlag bedarf der Zustimmung des Vorgeschlagenen
oder der Vorgeschlagenen. Der Wahlvorstand entscheidet über die Zulas-
sung zur Wahl.

§ 20

Bekanntmachung der Bewerber und Bewerberinnen

Spätestens eine Woche vor Beginn der Stimmabgabe und bis zum Ab-
schluss der Stimmabgabe macht der Wahlvorstand die Namen und Fotos
oder anderes Bildmaterial der Bewerber und Bewerberinnen aus zugelas-
senen Wahlvorschlägen in alphabetischer Reihenfolge in gleicher Weise
bekannt wie das Wahlausschreiben (§ 18 Abs. 2).

Unterabschnitt 3

Durchführung der Wahl

§ 21

Stimmabgabe

1. Der Werkstattrat wird in geheimer und unmittelbarer Wahl nach
den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt.

2. Wer wahlberechtigt ist, kann seine Stimme nur für rechtswirksam
vorgeschlagene Bewerber(innen) abgeben. Jede(r) Wahlberechtigte
hat so viele Stimmen, wie Mitglieder des Werkstattrats gewählt wer-
den. Der Stimmzettel muss einen Hinweis darauf enthalten, wie
viele Bewerber im Höchstfall gewählt werden dürfen. Für jeden Be-
werber oder jede Bewerberin kann nur eine Stimme abgegeben wer-
den.
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3. Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels in einem
Wahlumschlag ausgeübt. Auf dem Stimmzettel sind die Bewerber in
alphabetischer Reihenfolge unter Angabe von Familienname und
Vorname, erforderlichenfalls des Geburtsdatums, sowie mit Foto
oder anderem Bildmaterial aufzuführen. Die Stimmzettel müssen
sämtlich die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung
haben. Das Gleiche gilt für die Wahlumschläge.

4. Bei der Stimmabgabe wird durch Ankreuzen an der im Stimmzettel
jeweils vorgesehenen Stelle die von dem/der Wählenden gewählte
Person gekennzeichnet. Stimmzettel, auf denen mehr als die zuläs-
sige Anzahl der Bewerber oder Bewerberinnen gekennzeichnet ist
oder aus denen sich der Wille des Wählenden oder der Wählenden
nicht zweifelsfrei ergibt, sind ungültig.

5. Ist für mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten infolge ihrer Behin-
derung eine Stimmabgabe durch Abgabe eines Stimmzettels nach
den Absätzen 3 und 4 überwiegend nicht möglich, kann der Wahl-
vorstand eine andere Form der Ausübung des Wahlrechts be-
schließen.

§ 22

Wahlvorgang

1. Der Wahlvorstand hat geeignete Vorkehrungen für die unbeobach-
tete Kennzeichnung der Stimmzettel im Wahlraum zu treffen und
für die Bereitstellung einer Wahlurne zu sorgen. Die Wahlurne muss
vom Wahlvorstand verschlossen und so eingerichtet sein, dass die
eingeworfenen Stimmzettel nicht herausgenommen werden können,
ohne dass die Urne geöffnet wird.

3. Während der Wahl müssen immer mindestens zwei Mitglieder des
Wahlvorstandes im Wahlraum anwesend sein. Sind Wahlhelfer oder
Wahlhelferinnen bestellt (§ 14 Abs. 1 Satz 3), genügt die Anwesen-
heit eines Mitgliedes des Wahlvorstandes und eines Wahlhelfers
oder einer Wahlhelferin.

4. Der gekennzeichnete und in den Wahlumschlag gelegte Stimmzettel
ist in die hierfür bereitgestellte Wahlurne einzuwerfen, nachdem die
Stimmabgabe von einem Mitglied des Wahlvorstandes oder einem
Wahlhelfer oder einer Wahlhelferin in der Liste der Wahlberechtig-
ten vermerkt worden ist.

5. Wer infolge seiner Behinderung bei der Stimmabgabe beeinträchtigt
ist, bestimmt eine Person seines Vertrauens, die ihm bei der Stimm-
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abgabe behilflich sein soll, und teilt dies dem Wahlvorstand mit. Per-
sonen, die sich bei der Wahl bewerben, Mitglieder des Wahlvorstan-
des, Vertrauenspersonen im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 2 sowie
Wahlhelfer und Wahlhelferinnen dürfen nicht zur Hilfeleistung her-
angezogen werden. Die Hilfeleistung beschränkt sich auf die Erfül-
lung der Wünsche des Wählers oder der Wählerin zur Stimmabgabe;
die Vertrauensperson darf gemeinsam mit dem Wähler oder der
Wählerin die Wahlkabine aufsuchen. Die Vertrauensperson ist zur
Geheimhaltung der  Kenntnisse von der Wahl einer anderen Person
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung erlangt hat. Die Sätze 1 bis
4 gelten entsprechend für Wähler und Wählerinnen, die des Lesens
unkundig sind.

7. Nach Abschluss der Wahl ist die Wahlurne zu versiegeln, wenn die
Stimmauszählung nicht unmittelbar nach der Beendigung der Wahl
durchgeführt wird.

§ 23

Feststellung des Wahlergebnisses

1. Unverzüglich nach Abschluss der Wahl nimmt der Wahlvorstand öf-
fentlich die Auszählung der Stimmen vor und stellt das Ergebnis
fest.

2. Gewählt sind die Bewerber und Bewerberinnen, die die meisten
Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das
Los.

3. Der Wahlvorstand fertigt über das Ergebnis eine Niederschrift an,
die von dem/der Vorsitzenden und mindestens einem weiteren Mit-
glied des Wahlvorstandes unterschrieben wird. Die Niederschrift
muss die Zahl der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmzet-
tel, die auf jeden Bewerber oder jede Bewerberin entfallenen Stim-
menzahlen sowie die Namen der gewählten Bewerber und Bewerbe-
rinnen enthalten.

§ 24

Benachrichtigung der Gewählten und Annahme der Wahl

1. Der Wahlvorstand benachrichtigt die zum Werkstattrat Gewählten
unverzüglich von ihrer Wahl. Erklärt eine gewählte Person nicht in-
nerhalb von drei Arbeitstagen nach Zugang der Benachrichtigung
dem Wahlvorstand ihre Ablehnung der Wahl, gilt dies als Annahme
der Wahl.
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2. Lehnt eine gewählte Person die Wahl ab, tritt an ihre Stelle der Be-
werber oder die Bewerberin mit der nächsthöchsten Stimmenzahl.

§ 25

Bekanntmachung der Gewählten

Sobald die Namen der Mitglieder des Werkstattrats endgültig feststehen,
macht der Wahlvorstand sie durch zweiwöchigen Aushang in gleicher
Weise wie das Wahlausschreiben bekannt (§ 18 Abs. 2) und teilt sie un-
verzüglich der Werkstatt mit.

§ 26

Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen, insbesondere die Niederschriften, Bekanntmachun-
gen und Stimmzettel, werden vom Werkstattrat mindestens bis zum Ende
der Wahlperiode aufbewahrt.

§ 27

Wahlanfechtung

Die Wahl kann bei der nach § 40 benannten Schlichtungsstelle angefoch-
ten werden, wenn  gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht,
die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen worden ist und eine
Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass durch den Verstoß das
Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst werden konnte.

Zur Anfechtung berechtigt sind mindestens drei Wahlberechtigte oder die
Werkstatt. Die Wahlanfechtung ist nur binnen einer Frist von zwei Wo-
chen, vom Tag der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerechnet, zuläs-
sig.

§ 28

Wahlschutz und Wahlkosten

1. Niemand darf die Wahl des Werkstattrats behindern. Insbesondere
dürfen Beschäftigte in der Ausübung des aktiven und passiven
Wahlrechts nicht beschränkt werden.

2. Niemand darf die Wahl des Werkstattrats durch Zufügung oder
Androhung von Nachteilen oder durch Gewährung oder Verspre-
chen von Vorteilen beeinflussen.
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3. Die Kosten der Wahl trägt die Werkstatt. Versäumnis von Beschäf-
tigungszeit, die zur Ausübung des Wahlrechts, zur Betätigung im
Wahlvorstand oder zur Tätigkeit als Wahlhelfer oder Wahlhelferin
erforderlich ist, berechtigt die Werkstatt nicht zur Minderung des
Arbeitsentgeltes. Die Ausübung der genannten Tätigkeiten steht
der Beschäftigung gleich.

Abschnitt 3
Amtszeit des Werkstattrats

§ 29

Amtszeit des Werkstattrats

Die regelmäßige Amtszeit des Werkstattrats beträgt vier Jahre. Die
Amtszeit beginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn
die Amtszeit des bisherigen Werkstattrats noch nicht beendet ist, mit de-
ren Ablauf. Die Amtszeit des außerhalb des regelmäßigen Wahlzeitrau-
mes gewählten Werkstattrats endet mit der Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses des nach § 12 Abs. 2 neu gewählten Werkstattrats, spätestens je-
doch am 30. November des maßgebenden Wahljahres. Im Falle des § 12
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 endet die Amtszeit des bestehenden Werkstatt-
rats mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses des neu gewählten Werk-
stattrats.

§ 30

Erlöschen der Mitgliedschaft im Werkstattrat; Ersatzmitglieder

1. Die Mitgliedschaft im Werkstattrat erlischt durch:

1. Ablauf der Amtszeit,

2. Niederlegung des Amtes,

3. Ausscheiden aus der Werkstatt,

4. Beendigung des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses.

2. Scheidet ein Mitglied aus dem Werkstattrat aus, so rückt ein Ersatz-
mitglied nach. Dies gilt entsprechend für die Stellvertretung eines
längerfristig verhinderten Mitgliedes des Werkstattrats.

3. Die Ersatzmitglieder werden der Reihe nach aus den nicht gewähl-
ten Bewerbern und Bewerberinnen der Vorschlagsliste entnommen.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach der Höhe der erreichten Stim-
menzahlen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
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Abschnitt 4
Geschäftsführung des Werkstattrats

§ 31

Vorsitz des Werkstattrats

1. Der Werkstattrat wählt aus seiner Mitte den/die Vorsitzende(n) und
eine Stellvertretung.

2. Der/Die Vorsitzende vertritt den Werkstattrat im Rahmen der von
diesem gefassten Beschlüsse und zur Entgegennahme von Erklärun-
gen, die dem Werkstattrat gegenüber abzugeben sind.

3. Im Falle der Verhinderung wird der/die Vorsitzende durch den
Stellvertreter vertreten.

§ 32

Einberufung der Sitzungen

1. Innerhalb einer Woche nach dem Wahltag beruft der/die Vorsit-
zende des Wahlvorstandes den neu gewählten Werkstattrat zu der
nach § 31 Abs. 1 vorgeschriebenen Wahl ein und leitet die Sitzung.

2. Die weiteren Sitzungen beruft der/die Vorsitzende des Werkstattrats
ein, setzt die Tagesordnung fest und leitet die Sitzung. Der/die Vor-
sitzende hat die Mitglieder des Werkstattrats rechtzeitig unter Mit-
teilung der Tagesordnung zu laden.

3. Der/die Vorsitzende hat eine Sitzung einzuberufen und den Gegen-
stand, dessen Beratung beantragt wird, auf die Tagesordnung zu set-
zen, wenn dies von der Werkstatt beantragt wird.

4. Die Werkstatt nimmt an den Sitzungen teil, die auf ihr Verlangen
anberaumt sind, und an den Sitzungen, zu denen sie ausdrücklich
eingeladen worden ist.

§ 33

Sitzungen des Werkstattrats

1. Die Sitzungen des Werkstattrats finden in der Regel während der
Beschäftigungszeit statt. Der Werkstattrat hat bei der Ansetzung der
Sitzungen auf die Arbeitsabläufe in der Werkstatt Rücksicht zu neh-
men. Die Werkstatt ist vom Zeitpunkt der Sitzung vorher zu ver-
ständigen. Die Sitzungen des Werkstattrats sind nicht öffentlich.

2. Der Werkstattrat kann die Vertrauensperson (§ 39 Abs. 3), eine
Schreibkraft oder nach Vereinbarung mit der Werkstatt sonstige
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Dritte zu seinen Sitzungen hinzuziehen. Für alle diese gelten die Ge-
heimhaltungspflicht sowie die Offenbarungs- und Verwertungsver-
bote gemäß § 37 Abs. 8 entsprechend.

§ 34

Beschlüsse des Werkstattrats

1. Die Beschlüsse des Werkstattrats werden mit der Mehrheit der
Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit
ist ein Antrag abgelehnt.

2. Der Werkstattrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte sei-
ner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt.

3. Im Falle längerfristiger Verhinderung wird ein Mitglied durch das
Ersatzmitglied nach § 30 Abs. 2 vertreten. Die Entscheidung, ob ein
längerfristiger Verhinderungsfall vorliegt, trifft der Werkstattrat.

§ 35

Sitzungsniederschrift

1. Über die Sitzungen des Werkstattrats ist eine Sitzungsniederschrift
aufzunehmen. Sie muss enthalten:

1. den Wortlaut der Beschlüsse,

2. die Stimmenmehrheit, mit der sie gefasst wurden,

3. die Anwesenheitsliste.

2. Die Niederschrift ist von dem/der Vorsitzenden zu unterschreiben.
Weiterhin unterschreibt ein weiteres Mitglied oder die Vertrauens-
person (§ 39 Abs. 3).

3. Hat die Werkstatt an der Sitzung teilgenommen, so ist ihr der ent-
sprechende Teil der Niederschrift abschriftlich auszuhändigen.

§ 36

Geschäftsordnung des Werkstattrats

Der Werkstattrat kann sich für seine Arbeit eine schriftliche Geschäfts-
ordnung geben. In dieser können weitere Bestimmungen über die Ge-
schäftsführung getroffen werden.
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§ 37

Persönliche Rechte und Pflichten der Mitglieder des Werkstattrats

1. Die Mitglieder des Werkstattrats führen ihr Amt unentgeltlich als
Ehrenamt.

2. Sie dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert oder wegen
ihres Amtes nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt
auch für ihre berufliche Entwicklung.

3. Sie sind von ihrer Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgeltes zu
befreien, wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben erfor-
derlich ist. Die Werkstattratstätigkeit steht der Beschäftigung gleich.

4. In Werkstätten mit 200 oder mehr Wahlberechtigten ist auf Verlan-
gen des Werkstattrats der/die Vorsitzende des Werkstattrats und,
wenn der Werkstattrat es verlangt, ein weiteres Mitglied des Werk-
stattrats von der Tätigkeit im Arbeitsbereich der Werkstatt freizu-
stellen. Die Freistellung erfolgt jeweils höchstens bis zur Hälfte der
üblichen Beschäftigungszeit. Mit der Werkstatt kann eine andere
Regelung innerhalb dieses Rahmens vereinbart werden.

5. Die Freistellung nach Abs. 3 und 4 erstreckt sich nicht auf Maßnah-
men nach § 5 Abs. 3 der Werkstättenordnung.

6. Abs. 3 gilt entsprechend für die Teilnahme an Schulungs- und Bil-
dungsveranstaltungen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für
die Arbeit des Werkstattrats erforderlich sind. Unbeschadet von
Satz 1 hat jedes Mitglied des Werkstattrats während seiner regel-
mäßigen Amtszeit Anspruch auf Freistellung ohne Minderung des
Arbeitsentgeltes für insgesamt zehn Tage zur Teilnahme an solchen
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen; der Anspruch erhöht sich
für Beschäftigte, die erstmals das Amt eines Mitgliedes des Werk-
stattrats übernehmen, auf 20 Tage.

7. Bei Streitigkeiten in Angelegenheiten der Absätze 3 und 4 kann die
Vermittlungsstelle angerufen werden. § 10 Abs. 2 und 3 gilt entspre-
chend. Das Recht zur Anrufung der Schlichtungsstelle gemäß § 40
bleibt unberührt.

8. Die Mitglieder des Werkstattrats sind verpflichtet,

a) über persönliche Verhältnisse und Angelegenheiten von Beschäf-
tigten, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertrau-
lichen Behandlung bedürfen, und

b) über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen auf Grund
ihrer Tätigkeit im Werkstattrat bekannt geworden sind, oder die
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von der Werkstatt ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig be-
zeichnet werden, Stillschweigen zu bewahren.

Die Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Werkstat-
trat. Sie gelten nicht gegenüber den Mitgliedern des Werkstattrats
und der Vertrauensperson (§ 39 Abs. 3) sowie vor der Vermittlungs-
stelle.

§ 38

Sprechstunden

1. Der Werkstattrat kann während der Beschäftigungszeit Sprechstun-
den einrichten. Zeit und Ort sind mit der Werkstatt zu vereinbaren.

2. Versäumt ein(e) Beschäftigte(r) wegen des Besuchs der Sprech-
stunde des Werkstattrats Beschäftigungszeit, so ist die Werkstatt
ihm/ihr gegenüber nicht zur Minderung des Arbeitsentgeltes berech-
tigt. Diese Zeit steht der Beschäftigung gleich.

§ 39

Kosten und Sachaufwand des Werkstattrats

1. Die durch die Tätigkeit des Werkstattrats entstehenden Kosten trägt
die Werkstatt. Das Gleiche gilt für Kosten, die für die Teilnahme an
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gemäß § 37 Abs. 6 entste-
hen.

2. Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäfts-
führung hat die Werkstatt in erforderlichem Umfang Räume, sächli-
che Mittel und eine Bürokraft zur Verfügung zu stellen.

3. Die Werkstatt hat dem Werkstattrat auf dessen Wunsch aus dem
Fachpersonal eine Person seines Vertrauens zur Verfügung zu stel-
len, die ihn bei seiner Tätigkeit unterstützt. Der Werkstattrat hat ein
Vorschlagsrecht, die vorgesehene Person muss zu diesem Vorschlag
das Einverständnis geben. Die Vertrauensperson nimmt ihre Auf-
gabe unabhängig von Weisungen der Werkstatt wahr. Die Werkstatt
hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zu fördern. Für die Vertrau-
ensperson gilt § 37 entsprechend.
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Abschnitt 5
Schlussvorschriften

§ 40

Zuständigkeit für Streitigkeiten

Für Streitigkeiten nach dieser Ordnung ist die im Bereich der (Erz-)Diö-
zese eingerichtete Schlichtungsstelle nach § 40 der Rahmenordnung für
eine Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) zuständig.

§ 41

Amtszeit der bestehenden Werkstatträte

Die Amtszeit der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung be-
reits bestehenden Werkstatträte endet am Tag der Bekanntgabe des
Wahlergebnisses der erstmaligen regelmäßigen Wahl eines Werkstattrates
nach den Bestimmungen dieser Ordnung, spätestens jedoch am 30. No-
vember 2003. § 13 gilt entsprechend.

§ 42

Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 1. August 2003 in Kraft.

Speyer, den 30. Juni 2003

Dr. Anton Schlembach
Bischof von Speyer
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